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a) Zur substantiierten Darlegung einer Forderung gegen den 
Kommanditisten nach § 171 Abs. 2, § 172 Abs. 4 H G B ist 
es ausreichend, wenn der Insolvenzverwalter die Insolvenz
tabelle mit festgestellten Forderungen vorlegt, die nicht aus 
der Insolvenzmasse befriedigt werden können.
b) Die mittelbar aus § 201 Abs. 2 InsO folgende Rechts-
kraftwirkung der widerspruchslos erfolgten Feststellung von 
Forderungen zur Insolvenztabelle nimmt gemäß § 129 Abs. 1, 
§ 161 Abs. 2 H G B  auch dem Kommanditisten die der Gesell
schaft abgesprochenen Einwendungen gegen die Gläubiger
forderungen............... ....... .................................................................

Zur Zulässigkeit der Erhebung, Speicherung und Übermitt
lung von personenbezogenen Daten im Rahmen eines Arzt
suche- und Arztbewertungsportals im Internet (www.jameda. 
de), wenn der Porialbciieiber seine Stellung als »neutraler« 
Informationsmittler verlässt...........................................................

Zur Prüfungspflicht des Betreibers einer Internet-Suchma- 
schinc bei Persönlichkcitsrechtsverlctzungen.............................

Eine Geldschuld aus unerlaubter Handlung ist nicht gemäß 
§ 353 Satz 1 H G B  ab Fälligkeit zu verzinsen, auch wenn sie 
im Zusammenhang mit einem beiderseitigen Handelsgeschäft 
entstanden ist......................................................................................
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